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Pressemitteilung 
 
Der Verein Pro-Ost e. V. Bad Dürkheim verzichtet auf Rechtsmittel gegen das Urteil des 
Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 20.1.2010. 
 
Dieses sieht die Westumfahrung Kirchheim als eigenständige Baumaßnahme, unabhängig von dem 
weiteren Verlauf der Straße an. Das Urteil hat somit keinerlei Präjudiz für die weiteren Bauabschnitte. 
 
Der Verein Pro-Ost e. V. Bad Dürkheim setzt sich auch künftig für eine Straße zum Wohle aller 
Bürger ein. Wir werden alles daran setzen, dass die Planer die Fehler, welche bei Kirchheim gegen 
jedes bessere Wissen gemacht werden, in den südlichen Abschnitten nicht wiederholen können.  
 
Diese Fehler werden sich bei den weiteren Bauabschnitten in ihren katastrophalen Auswirkungen 
vervielfachen. Sie werden in ihrer Summe und in ihren Ausmaßen von den Gerichten nicht mehr unter 
dem Gesichtspunkt des "planerischen Ermessens" tolerierbar sein! Auch das ist eine Erkenntnis, die 
jeder am Verfahren beteiligte, zweifelsfrei gewinnen konnte! Wir wollen aber nicht untätig auf den 
nächsten Planfeststellungsbeschluss warten, um diesen dann gerichtlich anzufechten! 
 
Es liegt vielmehr in unser aller Interesse, dass bei den weiteren Bauabschnitten nicht weiter über und 
gegen die Bürger, sondern gemeinsam und für die Bürger geplant und entschieden wird. Aus diesem 
Grunde werden wir alle Bemühungen unterstützen, die sich erkennbar für bessere und tragfähige 
Lösungen im Südabschnitt einsetzen. 
 
Im Zusammenhang mit dem katastrophalen Planfeststellungsbeschluss "Kirchheim West" möchten wir 
Kurt Tucholsky, Gesamtausgabe, Rowohlt Verlag, Bd. 3, Seite 283 zitieren: 
 

"Eine Dummheit ist darum nicht weniger eine Dummheit, 
weil ihr ein Richter das gefällige Gewand seines Talars leiht." 

 
Den Richtern des  8. Senates des OVG in Koblenz wollen wir dabei jedoch zu Gute halten, das diese, 
gerade wegen der taktischen und raffiniert eingefädelten Abschnittsbildung der Planer, dem Beschluss 
„Kirchheim West“ ihren Talar wohl eher haben leihen müssen. 
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